
Beratungsservice

Die Zahnmedizinische Patientenberatung und die 
Zweitmeinung der Zahnärzteschaft Baden-Würt-
temberg: Ein neutraler Beratungsservice in allen 
Fragen der Zahn-, Mund- und Kiefergesundheit. 
Die Patientenberatung in Baden-Württemberg 
war das erste Zahnmedizinische Beratungsmo-
dell in der Bundesrepublik und ist heute Vorbild 
für die Einrichtung von Patientenberatungsstel-
len in allen Bundesländern. Seit über 15 Jahren 
ist die zahnärztliche Patientenberatung erfolg-
reich in Baden-Württemberg etabliert.

Zweitmeinung

Neben der allgemeinen Patientenberatung 
können Patienten sich Rat holen, indem sie 
einen persönlichen Beratungstermin über die 
Zahnärztehäuser für eine Zweitmeinung verein-
baren. Voraussetzung ist, dass eine konkrete 
Behandlungs- und/oder Honorarplanung Ihres 
Zahnarztes vorliegt. Der Zweitmeinungszahn-
arzt erläutert diese Planung, beantwortet offen 
gebliebene Fragen und kann sich auch zu alter-
nativen Versorgungsmöglichkeiten äußern.
Die Zweitmeinungszahnärzte werden regelmä-
ßig für die Beratung im Rahmen der Zweitmei-
nung geschult. Sie sind verpflichtet, zwei Jahre 
lang Patienten, die sie beraten haben, nicht zu 
behandeln.

Jede zahnmedizinische 
Frage ist willkommen

Welche Füllung ist für mich die beste?

Ist eine Goldfüllung (Inlay) einer Keramik-
Einlagefüllung oder Kunststoff vorzuziehen?

Kann eine Wurzelbehandlung den Zahn retten?

Was muss bei Implantaten berücksichtigt
werden?

Was ist bei Bleichmitteln zu beachten?

Warum sollte eine flouridhaltige Zahnpasta
benutzt werden? 

Was ist eine professionelle Zahnreinigung?

Was kann ich gegen Mundgeruch tun?

Meine Zähne wackeln. Wie kann mir geholfen 
werden?

Sie erreichen die Experten der Zahnmedizi-
nischen Patientenberatung unter der gebühren-
freien Hotline:

0800 - 4747800
jeden Mittwoch von 15:00 - 18:00 Uhr
(außer in den Schulferien)
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Patientenberatung
in Baden-Württemberg 

Vorteile der
Patientenberatung

Der qualitätsgesicherte zahnmedizinische
Beratungsservice der Zahnärzte in Baden-
Württemberg ist

neutral

kompetent

schnell

kostenfrei

Termine

Für eine persönliche Beratung nehmen Sie 
bitte Kontakt mit der Beratungsstelle des für 
Ihren Regierungsbezirk zuständigen Zahn-
ärztehauses auf. Nachfolgend finden Sie die 
Kontaktadressen der Zahnärztehäuser. 
Selbstverständlich ist auch diese Beratung
für Sie kostenfrei.

Regierungsbezirk Freiburg
Merzhauser Str. 114-116, 79100 Freiburg
Terminvergabe unter 
Tel. 0761 / 4506-0

Regierungsbezirk Karlsruhe
Joseph-Meyer-Str. 8-10, 68167 Mannheim
Terminvergabe unter
Tel. 0621 / 38 000-0

Ihre Zahnärztehäuser
Regierungsbezirk Stuttgart
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart
Terminvergabe unter 
Tel. 0711 / 78 77- 260 / 261

Regierungsbezirk Tübingen
Bismarckstr. 96, 72072 Tübingen
Terminvergabe unter 
Tel. 07071 / 911-220
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Weitere Informationen:
www.zahn-forum.de
www.lzk-bw.de

Ihr Zahnarzt 
in Baden-Württemberg

► Patientenberatung

HOTLINE: 0800 - 4747800
gebührenfrei, jeden Mittwoch von 15.00 – 18.00 Uhr 
(außer in den Schulferien)

in allen Fragen der Zahn- und Mundgesundheit
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